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Die Aktionärin VIP Vereinigung Institutionelle Privatanlegere.V., Köln, hat folgenden Gegenantrag zu TOP 3 und TOP 6(Gegenantrag F) eingereicht:
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- Gegenantrag F -
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Stellungnahme zum Gegenantrag der VIP Vereinigung Institutio-nelle Privatanleger e.V. zu Tagesordnungspunkt 6Der Vorstand hält an seinem bisherigen, in der Haupt-versammlungseinladung veröffentlichten Beschlussvorschlag ausden folgenden Gründen fest:Die Einräumung eines Nachbezugsrechts an Aktionäre für solcheAktien, die von anderen bezugsberechtigten Aktionären währendder Bezugsfrist nicht gezeichnet wurden, ist gesetzlich nichtzwingend vorgesehen. Der Beschlussvorschlag der Verwaltungstellt folglich keinen Bezugsrechtsausschluss dar. Vorstandund Aufsichtsrat halten es auch nicht für zweckmäßig, sich 
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hinsichtlich der Verwertung nicht bezogener Aktien auf einebestimmte Vorgehensweise bereits im Voraus festzulegen. Vielmehrwird zu gegebener Zeit entschieden, ob die Einräumung einesNachbezugsrechts oder eine andere Form der Verwertung nichtbezogener Aktien nach Lage der Dinge im besten Interesse derGesellschaft ist.Die Festlegung eines kalendermäßig fixierten Enddatums für dieDurchführung der Kapitalerhöhung ist ebenfalls weder rechtlicherforderlich noch zweckmäßig. Zwar ist es richtig, dass beieiner betragsmäßig nicht abschließend fixierten (sog. Bis-zu-)Kapitalerhöhung eine Durchführungsfrist für erforderlichgehalten wird, da der Vorstand hinsichtlich der Durchführungder Kapitalerhöhung in zeitlicher Hinsicht kein Ermessen habensoll. Diesem Erfordernis wird die im Verwaltungsvorschlagenthaltene Formulierung, nach der die Kapitalerhöhung insgesamtnicht mehr durchzuführen ist, wenn bis spätestens drei Monatenach Eintragung des Kapitalerhöhungsbeschlusses nicht mindestens199.000.000 neue Stückaktien gezeichnet sind, aber vollständiggerecht, da der Vorstand verpflichtet ist, den Kapitalerhöhungs-beschluss unverzüglich nach der Hauptversammlung zur Eintragungin das Handelsregister anzumelden. Da sich der Zeitpunkt derEintragung aufgrund von Umständen, auf die der Vorstand keinenEinfluss hat, verzögern kann, könnte eine Frist mit einem fixenEnddatum die Durchführung der Kapitalerhöhung zudem unnötiggefährden.




